
Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2017 des Landschaftsverbandes  
Rheinland gemäß § 96(2) GO NRW: 

Die Landschaftsversammlung Rheinland hat in ihrer Sitzung am 19. Dezember 2018 in Ausführung des 
§ 96 Abs. 1 GO NRW folgenden Beschluss gefasst: 

1. Der geprüfte Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2017 des Landschaftsverbandes Rheinland wird 
gemäß § 96 Abs. 1 Satz 1 GO NRW entsprechend der Vorlage 14/2833 festgestellt.  

2. Der LVR-Direktorin wird gemäß § 96 Abs. 1 Satz 4 GO NRW die Entlastung erteilt. 

Das Druckwerk zum Jahresabschluss wird im Landeshaus Köln-Deutz, Kennedy-Ufer 2 Zimmer F 220 
jeweils von 09.00 - 15.00 Uhr bis zur Feststellung des folgenden Jahresabschlusses zur Einsichtnahme 
verfügbar gehalten. 

 

Köln, den 29. April 2019 Die Direktorin des 
Landschaftsverbandes Rheinland 

L u b e k  
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